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Text 

§ 211. (1) Unbeschadet besonderer landes- oder gemeinderechtlicher Vorschriften gelten Abgaben in 
nachstehend angeführten Fällen als entrichtet: 

 1. bei Überweisung auf das Konto der empfangsberechtigten Kasse am Tag der Gutschrift; 

 2. bei Einziehung einer Abgabe durch die empfangsberechtigte Kasse am Tag der Einziehung; 

 3. bei Einzahlungen mit Erlagschein an dem Tag, der sich aus dem Tagesstempel des 
kontoführenden Kreditinstituts der empfangsberechtigten Kasse ergibt; 

 4. bei Umbuchung oder Überrechnung von Guthaben (§ 215) eines Abgabepflichtigen auf 
Abgabenschuldigkeiten desselben Abgabepflichtigen am Tag der Entstehung der Guthaben, auf 
Abgabenschuldigkeiten eines anderen Abgabepflichtigen am Tag der nachweislichen 
Antragstellung, frühestens jedoch am Tag der Entstehung der Guthaben; 

 5. bei Barzahlungen am Tag der Zahlung, bei Abnahme von Bargeld durch den Vollstrecker am Tag 
der Abnahme. 

(2) Erfolgt in den Fällen des Abs. 1 Z 1 die Gutschrift auf dem Konto der empfangsberechtigten 
Kasse zwar verspätet, aber noch innerhalb von drei Tagen nach Ablauf der zur Entrichtung einer Abgabe 
zustehenden Frist, so bleibt die Verspätung ohne Rechtsfolgen; in den Lauf der dreitägigen Frist sind 
Samstage, Sonntage, gesetzliche Feiertage, der Karfreitag und der 24. Dezember nicht einzurechnen. 

(3) Erfolgt die Entrichtung im Wege der Überweisung gemäß Abs. 1 Z 1, so hat die Beauftragung 
mittels Electronic-Banking zu erfolgen, wenn dies dem Abgabepflichtigen zumutbar ist. Dem 
Zahlungspflichtigen ist die elektronische Überweisung dann zumutbar, wenn er das ihm von seinem 
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Kreditinstitut zur Verfügung gestellte Electronic-Banking-System bereits zur Entrichtung von Abgaben 
oder für andere Zahlungen nutzt und er über einen Internet-Anschluss verfügt. 

(3a) Die Beauftragung zur Entrichtung von Abgaben durch elektronische Überweisung im Sinn des 
Abs. 3 hat 

 1. wenn das dem Zahlungspflichtigen von seinem Kreditinstitut zur Verfügung gestellte Electronic-
Banking-System die Funktion „Finanzamtszahlung“ beinhaltet, im Wege einer solchen 
„Finanzamtszahlung“, oder 

 2. im Wege des dem Zahlungspflichtigen im System FinanzOnline zur Verfügung gestellten „eps“-
Verfahrens („e-payment standard“) 

zu erfolgen. 

(4) Der Bundesminister für Finanzen hat die näheren Regelungen für die Nutzung des SEPA-
Lastschriftverfahrens für die Abgabenentrichtung durch Verordnung zu bestimmen; er kann die 
Zulässigkeit der Nutzung des SEPA-Lastschriftverfahrens auf bestimmte Abgaben oder auf 
Vorauszahlungen auf bestimmte Abgaben beschränken. 

(5) Im Falle der Einziehung mittels SEPA-Lastschriftmandat gilt die Abgabe nicht als im Sinne des 
Abs. 1 Z 2 entrichtet, wenn die Abgabenschuld aus Gründen, die vom Abgabepflichtigen als 
Mandatsgeber zu vertreten sind, nicht gemäß § 213 verrechnet wird oder die Verrechnung rückwirkend zu 
korrigieren ist. 

(6) Die Entrichtung von Abgaben auf andere als in Abs. 1 angeführte Arten, mit Ausnahme der 
Verwendung sonstiger Gutschriften und Guthaben sowie der Aufrechnung (§ 1438 ff ABGB), ist 
unzulässig. 

(7) Zahlt oder überweist ein anderer als der Abgabepflichtige oder erfolgt die Entrichtung durch 
Umbuchung oder Überrechnung von Guthaben eines anderen Abgabepflichtigen, ist die Einlösung der 
Forderung (§ 1358 ABGB und § 1422 ABGB) ausgeschlossen. 

(8) Barzahlungen einer Person dürfen nur bis zu einem Betrag von höchstens 10 000 Euro pro Tag 
entgegengenommen werden; das gilt nicht bei Abnahme von Bargeld durch den Vollstrecker. 
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